


Kontokorrentvertrag

zwischen
XXX natürliche Person 
	– nachfolgend Beteiligter 1 genannt –

und
XXX GmbH, AG oder Geno
	– nachfolgend Beteiligter 2 genannt –

 
Verrechnungskonto (Kontokorrentkonto)
Bei dem Beteiligten 2 wird ein Verrechnungskonto für den Beteiligten 1 geführt, über das gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten erfasst und verrechnet werden können. Es dient mithin der Abwicklung des laufenden Zahlungsverkehrs zwischen Gesellschaft und Gesellschafter.
Soweit Entgelte auf Grund gesellschaftsrechtlicher oder obligatorischer Verträge zwischen den Beteiligten oder auf Grund gesetzlicher Ansprüche über das Verrechnungskonto abgewickelt werden, gilt dieser Vertrag. Insbesondere werden über das Konto abgewickelt: Auszahlungen an Gesellschafter sowie positive und negative Zinsen aus Darlehensverpflichtungen.


Verrechnungsvereinbarung, Rechnungsabschluss (Kontokorrent), Zinsen 
Das Verrechnungskonto wird in laufender Rechnung (Kontokorrentform, § 355 HGB) geführt. 
Die Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt jeweils unmittelbar mit jeder neuen Buchung auf dem Verrechnungskonto (Staffelkontokorrent). 
Jeweils zum Ende eines Kalenderjahres wird ein Rechnungsabschluss erstellt. 
Der jeweilige Schuldsaldo wird mit 3% über dem Basiszinssatz verzinst. Der jeweilige Basiszinssatz zum 01.01. des Kalenderjahres gilt für das gesamt Jahr als maßgeblich und bleibt für dieses Jahr unverändert.

Laufzeit, Kündigung, Ausgleich des Verrechnungskontos 
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
Er kann durch die Parteien jederzeit, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. 
Ein negativer Saldo zulasten einer Partei ist durch diese gegenüber der anderen Partei innerhalb eines Monats nach Wirksamwerden der Kündigung durch Zahlung auszugleichen. Soweit auf längere Zeit gesehen das Konto ausgeglichen bleibt und nicht zu Lasten einer Partei nachhaltig eine Verpflichtung ausweist wird auf eine Verzinsung verzichtet. 

Nachrangigkeit / Rangrücktritt
Soweit für den Beteiligten 1 aufgrund dieses Vertrages ein Darlehen besteht, so ist dieses nachrangig. 
Der Beteiligte 1 tritt mit sämtlichen bestehenden sowie künftigen Forderungen aus diesem Vertrag sowie den hieraus entstandenen Zinsansprüchen im Rang hinter alle Forderungen anderer bestehender und künftiger Gläubiger in der Weise zurück, dass der Darlehensgeber erst nach allen anderen Gläubigern Befriedigung verlangen kann. 
Der Darlehensgeber kann eine Tilgung und Verzinsung des Darlehens nur aus künftigen Jahresüberschüssen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus sonstigem freien Vermögen verlangen. Eine Tilgung und Verzinsung ist ausgeschlossen, soweit diese zu einer Überschuldung des Darlehensnehmers im Sinne von § 19 InsO oder zur Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO führen würde. Dies gilt bereits auch für die Zeit vor einer Insolvenzeröffnung. 
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Teilnichtigkeit / Schriftform
Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig, anfechtbar oder unwirksam sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. 

	_____________________ den __. __. ______

	_____________________________________


	_____________________________________
Beteiligter 1
	_____________________________________
Beteiligter 2
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